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Vorbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024 der Gemeinde 

Rohr bei Hartberg  

 

Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde Rohr bei Hartberg das neue Gemeindehaushaltsrecht auf 

Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) 

anzuwenden.  

Mit Schreiben vom 15.02.2024 wurde die Gemeinde Rohr bei Hartberg vom Land Steiermark aufgrund 

von negativen Nettoergebnissen (SA0) aufgefordert einen Nachtragsvoranschlag zu erstellen. 

Gleich vorweg kann als positiv dargestellt werden, dass es gegenüber dem ursprünglichen Voranschlag 

aufgrund von Finanzzuweisungen von Bund und Land und einer sparsamen sowie effizienteren 

Haushaltsführung zu einer wesentlichen Verbesserung kam. 

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 (in der Folge kurz: NVA 2024) besteht im 

Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem 

Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde Rohr bei Hartberg 

hat ihre Geschäftsfälle künftig in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem 

Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen. 

Aufgrund der Anpassung/Änderung einiger Kostenstellen, sowie Änderungen in den Einnahmen 

(erhöhte Finanzzuweisungen) sowie Ausgaben (Investive Gebarung) wurden die im NVA 2024 

beschlossenen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen für das Jahr 2024 

angepasst und daher wurde der gegenständlicher Nachtragsvoranschlag beschlossen. 

Die Erstellung des NVA 2024 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, 

Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde Rohr bei Hartberg. 
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1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 

folgendes Bild: 

 

Im Ergebnisvoranschlag werden die zu erwartende Erträge und Aufwendungen, sowie die Entnahmen 

und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen dargestellt. Im Ergebnishaushalt nicht abgebildet sind die 

investiven Vorhaben (nur die planmäßige Abschreibung) sowie die Darlehenstilgungen. Der 

Ergebnisvoranschlag weist für 2024 ein negatives Nettoergebnis von € 130.200,-- auf.  

Bedarfszuweisungen für investive Vorhaben werden BZW Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven 

zugeführt und anhand der Restnutzungsdauer der Investitionen aufgelöst und im Ergebnishaushalt 

dargestellt. 

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00) weist nach wie vor 

einen negativen Saldo auf, da keine Entnahme der Eröffnungsbilanz-Rücklage zum Ausgleich des 

negativen Saldos vorgenommen wurde, dies erfolgt falls erforderlich im Zuge des 

Rechnungsabschlusses 2024.  
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 

folgendes Bild: 

 

 

Im Finanzierungshaushalt werden alle zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen – sowohl der 

operativen als auch der investiven Gebarung – abgebildet. Im Finanzierungshaushalt nicht abgebildet 

werden die Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen. 

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 262.600,-- auf und es 

können damit die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe 

von € 136.800,-- finanziert werden. 

Der Saldo 2 – Geldfluss aus der investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der 

erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) ist negativ € 29.900--, 

da diverse große Projekte im Jahr 2024 umzusetzen sind. 

Der Saldo 5 „Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“ gibt an, in welcher Höhe die 

Gemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel aufbauen konnte oder abgebaut hat.  
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Laut dem NVA 2024 schließt der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Rohr bei Hartberg mit einem 

positiven Saldo von € 163.900,-- ab. 

Dieser ist zwar positiv, jedoch hat die Gemeinde Rohr keine freien verfügbaren Mittel, um weitere 

Investitionen aus dem Geldfluss der operativen Gebarung zu bedecken. 

 

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen 

oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben 

beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel 

aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, 

rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Gemeinde Rohr bei Hartberg Investitionsvorhaben in der Höhe 

von rd. EUR 336.800,--. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch 

Eigenmittel, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge 

kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild: 
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Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Rohr bei Hartberg sind auch investive 

Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. 

Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht 

mehrjährige investive Einzelvorhaben“. 
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3 Abweichung des NVA 2024 vom mittelfristigen Haushaltsplan 

Der mittelfristige Finanzplan wurde im NVA um 2% erhöht (Ausgaben u. Einnahmen) - ausgeschlossen 

Förderungen + 0er Konten. 

Im MFEP 2024 sind der Grundstücksverkauf als auch BZ-Mittel beinhaltet, dadurch verbessern sich die 

Erträge im Ergebnisvoranschlag . 

 

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes 

Es werden Investitionen in der Höhe von € 336.800,-- getätigt.  

Im Jahr 2024 wurde das Grundstück ELSA um € 169.360,-- in Wörth veräußert, dies wird Großteils zur 

Abdeckung der Altlasten von Investitionen herangezogen. 

 

5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

Im NVA 2024 gab es keine Änderungen gegenüber dem VA 2024. 
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6 Kassenstärker 

Der Kassenstärker wurde in der Gemeinderatssitzung am 8.8.2024 nicht neu beschlossen. 

Es gilt nach wie vor der im Voranschlag 2024 beschlossene Kassenkredit in der Höhe von EUR 

493.200,--. 


